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Umbuchung von Beiträgen auf eine andere Person

Rdschr. Nr. 053/2000,
Rdschr. Nr. 70/81 vom 01.06.1981 zu den alten Az. GLA VI 14 c und
GLA VI 20 e

Rundschreiben
AH 017/2005
vom 23.06.2005

GLA VI 6
GLA VI 11

An die
landwirtschaftlichen Alterskassen

Das LSG Niedersachsen-Bremen bringt in seinem rechtskräftigen Urteil vom 3. März 2005
– L 10 LW 15/04 – zum Ausdruck, dass eine Umbuchung von Beiträgen auf eine andere
Person allenfalls dann in Frage kommt, wenn die Voraussetzungen für eine Beitragser-
stattung nach § 77 ALG i. V. m. § 26 Abs. 2 SGB IV zugunsten der Person, die die Beiträ-
ge tatsächlich gezahlt hat, vorliegen und die Person, die die Umbuchung der Beiträge auf
ihr Beitragskonto begehrt, für die fragliche Zeit noch Beiträge wirksam unter den Voraus-
setzungen des § 71 Abs. 2 ALG entrichten kann.

In dem entschiedenen Einzelfall war der 1935 geborene Kläger seit Oktober 1965 anstelle
seiner Mutter als landwirtschaftlicher Unternehmer veranlagt worden, nachdem die Mutter
angegeben hatte, die Verpachtung des Betriebes an ihn sei zum 1. Oktober 1965 erfolgt.
Der Mutter wurde im Jahr 1973 Altersgeld unter Berücksichtigung der Beiträge bis Sep-
tember 1965 bewilligt.

Der Kläger begehrt die Umschreibung der Beiträge vom 1. August 1961 bis zum 30. Sep-
tember 1965 auf ihn, weil die Verpachtung des Betriebes an ihn nicht erst zum 1. Oktober
1965, sondern bereits zum 1. August 1961 erfolgt sei.

Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, eine Umbu-
chung der Beiträge zugunsten des Klägers sei nicht mehr möglich, weil die Mutter des Klä-
gers ab 1973 auch unter Berücksichtigung der hier streitigen Beiträge eine Altersrente er-
halten habe.

Obwohl das LSG konkrete Hinweise dafür sieht, dass der Kläger tatsächlich bereits ab Au-
gust 1961 landwirtschaftlicher Unternehmer i. S. v. § 1 Abs. 3 GAL und als solcher gem.
§ 14 Abs. 1 Buchst. a GAL beitragspflichtig zur Altershilfe für Landwirte war, bestätigt es
das erstinstanzliche Urteil, weil weder eine Buchungskorrektur noch eine Erstattung der in
der fraglichen Zeit für die Mutter des Klägers gebuchten Beiträge, noch eine Beitragsnach-
entrichtung für den Kläger und damit auch keine „Umbuchung“ der Beiträge auf das Bei-
tragskonto des Klägers möglich sei.
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Mit Rücksicht auf das Altersgeld gem. § 2 GAL, das die beklagte Alterskasse der Mutter
des Klägers ab September 1973 gewährte und bei dessen Bemessung auch die in der Zeit
von August 1961 bis September 1965 geleisteten Beiträge berücksichtigt wurden, scheide
eine Beitragserstattung gem. § 77 ALG i. V. m. § 26 Abs. 2 SGB IV selbst dann aus, wenn
festgestellt werden könnte, dass die Mutter des Klägers in der fraglichen Zeit nicht bei-
tragspflichtig war. Diese schließe zugleich ohne weiteres eine „Umbuchung“ dieser Beiträ-
ge auf das Beitragskonto des Klägers aus.

Der Kläger sei auch nicht mehr berechtigt, seinerseits Beiträge für die Zeit von August
1961 bis September 1965 nachzuentrichten, weil alle diesbezüglichen Fristen (§ 71 Abs. 2
ALG i. V. m. § 25 Abs. 1 SGB IV) seit langem verstrichen seien. Auf die Härteregelung in §
197 Abs. 3 SGB VI i. V. m. § 71 Abs. 2 Satz 2 ALG könne sich der Kläger bereits deshalb
nicht berufen, weil er an einer rechtzeitigen Beitragszahlung nicht ohne eigenes Verschul-
den gehindert war. Wäre er seiner Mitteilungspflicht nach § 661 RVO nachgekommen,
wäre ihm eine Beitragsentrichtung ohne weiteres möglich gewesen.

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf die anliegende Entscheidung.

Das Urteil stellt klar, dass die rechtlich nicht vorgesehene Umbuchung vom Beitragskonto
einer Person auf das Beitragskonto einer anderen Person (abzugrenzen von der bloßen
Korrektur von Fehlbuchungen) nur das Ergebnis einer Beitragserstattung nach § 77 ALG
i. V. m. § 26 Abs. 2 SGB IV und einer wirksamen Beitragszahlung nach § 71 Abs. 2 ALG
sein kann.

Bestünde – anders als im entschiedenen Einzelfall – ein Anspruch auf Erstattung der zu
Unrecht entrichteten Beiträge und die Möglichkeit der Zahlung wirksamer Beiträge für den
tatsächlich Beitragspflichtigen, dann wäre eine „Umbuchung“ zusätzlich davon abhängig
zu machen, dass der Erstattungsberechtigte seinen Anspruch an den tatsächlich Beitrags-
pflichtigen abtritt und sodann die Alterskasse mit dem Beitragsanspruch gegen den abge-
tretenen Erstattungsanspruch aufrechnet.

Fehlen die Voraussetzungen entweder für den Erstattungsanspruch oder für die Zahlung
wirksamer Beiträge (vgl. insoweit Rdschr. Nr. 053/2000), ist eine Umbuchung unabhängig
davon, ob der Beitragserhebung die zutreffenden Tatsachen zugrunde gelegt worden sind,
nicht möglich.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

In Vertretung

Stüwe

Anlage(n)
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen














